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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 
06.05.2021 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 5.3.2.  24. Nachtrag zur Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 2000  8. Nach-
trag zur Geschäftsordnung des Rates der Stadt Hagen, der Bezirksvertretun-
gen und der Ausschüsse vom 08. Mai 2008 19. Nachtrag zur Zuständigkeits-
ordnung vom 13. April 2000 
0259-2/2021 
Vorberatung 
geändert beschlossen 

 

Herr Oberbürgermeister Schulz weist darauf hin, dass unter § 2 Abs. 4 Nr. 7 a) die Worte 
„das Voranbringen der Energiewende“ einzufügen sind, so wie in der Synopse ausgewie-
sen wird. 
 
Herr Eiche erläutert den Sachantrag der AfD-Fraktion (Anlage 1).  
 
Herr Oberbürgermeister Schulz lässt zunächst über den Sachanatrag abstimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltung 
OB  1  
CDU   5  
SPD  5  
Bündnis 90/ Die Grünen  3  
AfD  2   
Hagen Aktiv   2  
FDP  1  
Bürger für Hohenlimburg  1  
Die Linke   1  
HAK  1  
 
X  Mit Mehrheit abgelehnt 

 
Dafür: 2 
Dagegen: 20 
Enthaltungen: 0 

 
Herr Oberbürgermeister Schulz stellt fest, dass der Sachantrag somit abgelehnt ist und 
lässt über die Verwaltungsvorlage mit der zuvor angemerkten Einfügung abstimmen. 
 

Beschluss: 
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1. Der 24. Nachtrag zur Hauptsatzung vom 12. Mai 2000 wird beschlossen, wie er als 
Anlage 1 Gegenstand der Vorlage ist. Unter § 2 Abs. 4 Nr. 7 a) ist nach „ […] zum 
Umwelt- und Klimaschutz […]“ „das Voranbringen der Energiewende“ einzufügen, 
so wie in der Synopse ausgewiesen. 
 
2. Der 8. Nachtrag zur Geschäftsordnung des Rates der Stadt Hagen, der Bezirksvertre-
tungen und der Ausschüsse vom 08. Mai 2008 wird beschlossen, wie er als Anlage 2 
Gegenstand der Vorlage ist. 
 
3. Der 19. Nachtrag zur Zuständigkeitsordnung vom 13 April 2000 wird beschlossen, wie 
er als Anlage 3 Gegenstand der Vorlage ist. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltung 
OB 1   
CDU  5   
SPD 5   
Bündnis 90/ Die Grünen 3   
AfD  2   
Hagen Aktiv  2   
FDP 1   
Bürger für Hohenlimburg 1   
Die Linke  1   
HAK 1   
 
X  Einstimmig beschlossen 

 
Dafür: 22 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
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AfD Fraktion im Rat der Stadt Hagen 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Sachantrag gem. § 16 Abs. 1 der GeschO des Rates zur Sitzung des Haupt- und  

Finanzausschusses am 06.05.2021 zum Tagesordnungspunkt  

 

Ö 6.4 (Vorlage 0259/2021 und 0259-1/2021 Ratssitzung vom 15.04.2021) 

24. Nachtrag zur Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 2000 

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 

Die Regelung in § 24 Abs. 2 der neuen Fassung soll dahingehend geändert werden, dass die 
Abstände konsequent umgesetzt werden: 

§ 24 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

Er besteht aus dem Oberbürgermeister, den Bürgermeistern und Mitgliedern der im Rat vertre-
tenen Fraktionen und Ratsgruppen. Dabei benennen Fraktionen mit 

- mindestens 15 Mitgliedern 3 Vertreter 

- 5 bis 14 Mitgliedern 2 Vertreter 

- weniger als 5 Mitgliedern 1 Vertreter 

- Ratsgruppen je 1 Vertreter. 

Fraktionen, die nur einen Vertreter benennen, sind berechtigt, für den Verhinderungsfall einen 
Stellvertreter zu benennen. 

Begründung: 

Der Wählerwille soll abgebildet werden. Wenn aber eine Fraktion mit 5 Mitgliedern gleichgestellt 
wird mit einer Ratsgruppe mit 2 Mitgliedern, ist dies nicht Ausdruck des Wählerwillens, denn der 
Proporz der Fraktion mit 5 Mitgliedern beträgt immerhin 2,5-mal so viel wie bei einer Rats-
gruppe. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Michael Eiche 

Fraktionsvorsitzender 

Telefon:  02331-207 2129 
Telefax:  02331-207 2713 
E-Mail: fraktionsgeschaeftsfuehrung@afd-hagen.de 
 

Aktenzeichen: 06.05.2021_HFA_04 
 
Hagen, 19.04.2021 

Herrn Oberbürgermeister 
Erik O. Schulz 
- im Hause - 

AfD-Fraktion Hagen, Rathausstr. 11, 58095 Hagen 

 
Karin Sieling 

Fraktionsgeschäftsführerin 
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